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(2) Der Ansagedienst wird nur dort durchgeführt, wo tech
nisch die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

§46
Telegrammaufgabe und Telegrammzusprache 

über Fernsprechanschlüsse
(1) Telegramme können über Fernsprechanschlüsse aufge

geben und zugesprochen werden.
(2) Für das Aufgeben und Zusprechen von Telegrammen 

über Fernsprechanschlüsse gilt die Anordnung vom 28. Fe
bruar 1986 über den Telegrammdienst.

§47
Notrufe

(1) Im Ortsnetz sind die Deutsche Volkspolizei, die Feuer
wehr und die Medizinische Hilfe für Notfälle grundsätzlich 
unter einheitlichen Anschluß-Rufnummern zu erreichen. Die 
Notrufe können bei Not und in Gefahrensituationen von 
jedem gebührenfrei in Anspruch genommen werden.

(2) Die Anschluß-Rufnummern der Notrufe sind
a) Deutsche Volkspolizei 110,
b) Feuerwehr 112,
c) Medizinische Hilfe 115.
(3) Können aus technischen Gründen die unter Abs. 2 ge

nannten Anschluß-Rufnummern nicht geschaltet werden, sind 
davon abweichende Anschluß-Rufnummern aus dem Fern
sprechbuch ersichtlich.

§48
Sperren von Hauptanschlüssen auf Antrag des Teilnehmers

(1) Auf Antrag des Teilnehmers können vorübergehend
a) Hauptanschlüsse für abgehenden oder ankommenden 

Fernsprechverkehr gesperrt werden (Antragteilsperre),
b) Hauptanschlüsse für abgehenden und ankommenden 

Fernsprechverkehr gesperrt werden (Antragvollsperre),
ohne daß damit das Teilnehmerverhältnis beendet wird.

(2) Das Sperren von Hauptanschlüssen wird nur dort 
durchgeführt, wo technisch die Voraussetzungen dafür gege
ben sind.

§49
Sonstige Leistungen

Die Deutsche Post übernimmt auf Verlangen des Teilneh
mers Vergleichszählungen von Gesprächen und Gebühren so
wie Aufträge für Nachforschungen.

Abschnitt VI 
Gebühren

§50
(1) Für die Teilnahme am Fernsprechverkehr sind Gebüh

ren gemäß der Anlage zu dieser Anordnung zu entrichten. 
Die Gebühren für Fernsprechanlagen, die nicht mehr einge
richtet werden und nicht in der Anlage aufgeführt sind, sind 
durch Preiskarteiblatt3 vom Ministerium für Post- und Fern
meldewesen festgelegt.

(2) Für Gebühren, die sich aus dem Teilnehmerverhältnis 
ergeben, ist der Teilnehmer zahlungspflichtig, auch wenn er 
Fernsprechanlagen ständig oder zeitweilig anderen zur Nut
zung oder kurzzeitigen Mitbenutzung überlassen hat. Fern
melderechnungen werden grundsätzlich dem Teilnehmer 
übersandt. ^

(3) Gebühren für regelmäßig wiederkehrende Leistungen 
(monatliche Gebühren) sowie Gebühren, deren Höhe sich vor 
der Ausführung der Leistung durch die Deutsche Post fest
stellen läßt, werden im voraus erhoben. Einmalige Gebühren 
sowie Gebühren, deren Höhe sich erst nach Ausführung der 
Leistung der Deutschen Post feststellen läßt, werden nach
träglich erhoben.

3 Diese Gebühren sind in einer vom Ministerium für. Post- und Fern
meldewesen herausgegebenen Preisliste aufgeführt.

(4) Gebühren für regelmäßig wiederkehrende Leistungen 
werden mit dem Tag der Übergabe der Fernsprechanlagen, 
bei Änderungen ab ersten Tag des folgenden Monats erho
ben. Diese Gebühren werden bis zum Ende des Teilnehmer
verhältnisses erhoben, mindestens jedoch in Höhe einer Mo
natsgebühr.

(5) Bei der Berechnung der Gebühren für regelmäßig wie
derkehrende Leistungen und Zinsen werden für jeden Monat 
30 Tage zugrunde gelegt. Für Teile eines Monats werden Ge
bühren für regelmäßig wiederkehrende Leistungen anteil
mäßig berechnet, wenn nichts anderes bestimmt ist.

(6) Die Pflicht des Teilnehmers zur Entrichtung der Ge
bühren für regelmäßig wiederkehrende Leistungen ruht

a) für die Zeit, in der die Fernsprechanlagen gemäß § 10 
des Gesetzes über das Post- und Fernmeldewesen nicht 
genutzt werden können,

b) für die Zeit einer Verlegung an eine andere Stelle, wenn 
dabei die Fernsprechanlagen länger als 14 Tage nicht 
benutzbar sind,

c) für die Dauer der Unterbrechung, wenn Fernsprechanla
gen ohne Verschulden des Teilnehmers betriebsunfähig 
geworden sind und diese Störungen, nachdem sie der 
Deutschen Post bekannt geworden sind, länger als 
14 Tage angedauert haben.

(7) Die Gebühren werden für von der Deutschen Post fest
gelegte Abrechnungszeiträume zusammengefaßt und in die 
Fernmelderechnung des Teilnehmers aufgenommen. Der in 
der Fernmelderechnung ausgewiesene Geldbetrag wird 7 Tage 
nach Absendung der Fernmelderechnung fällig.

(8) Der in der Fernmelderechnung ausgewiesene Geldbe
trag wird von Teilnehmern, die dem Geltungsbereich der 
Zahlungsverkehrs-Verordnung vom 13. Oktober 1983 (GBl. I 
Nr. 30 S. 293) unterliegen, auf der Grundlage einer Verein
barung im Lastschriftverfahren eingezogen.

(9) Gebührenrückstände jeder Art haben Teilnehmer, die 
der Zahlungsverkehrs-Verordnung unterliegen, nach den für 
den Zahlungsverkehr geltenden Rechtsvorschriften zu ver
zinsen. Für alle übrigen Teilnehmer beträgt die Höhe der 
Verspätungszinsen/Verzugszinsen 4% jährlich.

(10) Die Deutsche Post erstattet auf Antrag Gebühren, 
wenn glaubhaft versichert wird, daß die Deutsche Post die 
Leistungen nicht ausgeführt hat, für die die Gebühren be
rechnet worden sind. Gebühren werden ohne Antrag dem 
Teilnehmer erstattet, wenn die Deutsche Post feststellt, daß 
sie die in Rechnung gestellten Leistungen nicht ausgeführt 
hat.

(11) Für zu erstattende Gebühren zahlt die Deutsche Post 
Zinsen, wenn die Zinsen einen monatlichen Betrag von 
5 Mark übersteigen. Für Gebühren, die die Deutsche Post 
versehentlich nicht erhoben hat und später nachfordert, wer
den für die Zeit bis zur Nachforderung keine Zinsen erhoben.

(12) Blinde, die einen Hauptanschluß für die Ausübung 
einer beruflichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit benötigen, 
werden auf Antrag von der Zahlung der Grundgebühren für 
einen Hauptanschluß befreit, wenn der Blinden- und Seh- 
schwachen-Verband der Deutschen Demokratischen Republik 
die Angaben bestätigt. Darüber hinaus wird ihnen auf die 
Einrichtungsgebühr, nicht jedoch auf die Gebühr für das 
Heranführen der Hauptanschlußleitung bis zum Grundstück, 
ein Preisnachlaß von 50 % gewährt. Die Befreiung von der 
Zahlung der Grundgebühr und die Gewährung des Preis
nachlasses sind nicht übertragbar.

Abschnitt VII 
Materielle Verantwortlichkeit

§51
Schadenersatzpflicht der Deutschen Post

(1) Die Schadenersatzpflicht der Deutschen Post beim Ein
richten, Instandha'lten, Ändern oder Abbrechen von Fern
sprechanlagen richtet sich nach § 28 des Gesetzes über das 
Post- und Fernmeldewesen.


